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Liebe Mandanten,

das wars also, der Sommer ist vorbei, die 
schönen Sonnentage, der Herbst wird uns 
wieder mit seinen Unwettern martern, 
der Regen uns die Laune verderben und 
dann kommt auch schon die Grippewelle. 
Das klingt nicht besonders schön. Gott sei 
dank ist alles eine Frage der Perspektive 
und wieder lehren uns unsere Kleinen, wie 
echtes Leben funktioniert - unser Titelbild 
sagt mehr als tausend Worte. Willkommen 
Herbst, wir freuen uns auf dich. Haben wir 
Spaß! 

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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beantragten Investitionsabzugsbetrag un-
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13_Anforderungen an zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Rechnungen

13_Keine Grunderwerbsteuerbefreiung 
bei Teilung eines Nachlasses, soweit dabei 
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empfängern in die gesetzliche Krankenversi-
cherung

23_Zusammenschluss von Rechtsanwälten 
mit Ärzten und Apothekern zu einer Part-
nerschaftsgesellschaft möglich

M A N D A N T E N B R I E F  A u g u s t  2 0 1 6
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine September 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Umsatzsteuer� 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Sozialversicherung⁵ 28.09.2016 entfällt entfällt

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.09.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Termine Oktober 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.10.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.10.2016 13.10.2016 07.10.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer� 10.10.2016 13.10.2016 07.10.2016

Sozialversicherung⁵ 27.10.2016 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1.7.2013:
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E I N K O M M E N S T E U E R

Verbilligter Erwerb einer GmbH-Beteili-
gung kann Arbeitslohn sein

Erwirbt ein Arbeitnehmer zu einem un-
ter dem Verkehrswert liegenden Kaufpreis 
Anteile an der Kapitalgesellschaft, bei der 
er beschäftigt ist, kann die Wertdifferenz 
Arbeitslohn sein. Zu den Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit gehören alle Güter 
in Geld oder Geldeswert, die dem Arbeit-
nehmer aus dem Dienstverhältnis für das 
Zurverfügungstellen seiner individuellen 
Arbeitskraft zufließen. Ausnahmsweise kann 
dazu auch die Zuwendung eines Dritten 
gehören, wenn sie Entgelt für eine inner-
halb des Dienstverhältnisses zu erbringende 
Dienstleistung darstellt.

Mit dieser Begründung hat das Finanzge-
richt Münster den Erwerb eines GmbH-Ge-
sellschaftsanteils durch den Prokuristen der 
Gesellschaft als Arbeitslohn behandelt.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Aufnahme eines Studiums nach Berufs-
tätigkeit kein Bestandteil einer Erstaus-
bildung
Nimmt ein Kind nach Abschluss einer kauf-
männischen Ausbildung ein Studium auf, 
welches eine Berufstätigkeit voraussetzt, ist 
dieses Studium nicht mehr zwingend Be-
standteil einer einheitlichen Erstausbildung. 
Liegt eine Zweitausbildung vor, kann der 
Kindergeldanspruch entfallen.

Ein volljähriges Kind hatte nach Ausbildung 
zur Kauffrau im Gesundheitswesen als Ange-
stellte in einer Klinik gearbeitet. Sie bewarb 
sich für ein berufsbegleitendes Studium an 
einer Verwaltungsakademie mit dem Ziel, 
eine Tätigkeit im mittleren Management 
Gesundheitswesen aufzunehmen. Die Ar-
beitszeit im Beschäftigungsverhältnis nach 
der Berufsausbildung betrug 30 Wochen-
stunden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt zu dem 
Ergebnis, dass das Studium hier in keinem 
engen Zusammenhang mit der vorherge-
henden Berufsausbildung steht und damit 
auch nicht Bestandteil einer Erstausbildung 
sein kann. Der enge Zusammenhang entfällt 
laut BFH vorliegend durch die vorausgesetz-
te vorangegangene Berufstätigkeit. Dieser 
Einschnitt führt dazu, dass es sich um einen 
Weiterbildungsstudiengang (Zweitausbil-
dung) handelt.

Im Ergebnis erlosch die Kindergeldberechtigung.
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Häusliches Arbeitszimmer rechtfertigt 
nicht Berücksichtigung der Aufwendun-
gen für Nebenräume

Bei einem steuerrechtlich anzuerkennen-
den Arbeitszimmer sind Aufwendungen 
für Nebenräume (Küche, Bad und Flur), die 
in die häusliche Sphäre eingebunden sind 
und zu einem nicht unerheblichen Teil privat 
genutzt werden, nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar.

Eine selbstständige Lebensberaterin unter-
hielt in ihrer Wohnung ein häusliches Ar-
beitszimmer, das sie so gut wie ausschließ-
lich für ihre nur von diesem Arbeitszimmer 
aus betriebene Tätigkeit nutzte. Während 
das Finanzamt die Aufwendungen dafür als 
Betriebsausgaben anerkannte, versagte es 

E I N K O M M E N S T E U E R

die Berücksichtigung der hälftigen Kosten für 
die jedenfalls auch privat genutzten Neben-
räume Küche, Bad und Flur.

Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Finanz-
amt Recht. Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer, das nicht nahezu ausschließ-
lich betrieblich oder beruflich genutzt wird, 
sog. gemischt genutztes Arbeitszimmer, sind 
steuerlich nicht zu berücksichtigen. Diesen 
Grundsatz weitet der BFH nun auch auf 
Nebenräume der häuslichen Sphäre aus. Die 
Nutzungsvoraussetzungen sind individuell 
für jeden Raum und damit auch für Ne-
benräume zu prüfen. Eine zumindest nicht 
unerhebliche private Mitnutzung derartiger 
Räume ist daher abzugsschädlich.
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Häusliches Arbeitszimmer: Zumutbar-
keit der Nutzung betrieblicher Räume 
durch Selbstständige außerhalb der 
üblichen Praxiszeiten

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer sowie die Kosten der Ausstattung 
dürfen grundsätzlich nicht als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden. Bildet jedoch das häusliche Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung, sind 
die Aufwendungen in voller Höhe steuerlich 
zu berücksichtigen. Ist das Arbeitszimmer 
nicht Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung, steht für 
die betriebliche oder berufliche Nutzung 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 
sind die Aufwendungen bis zur Höhe von 
1.250 € je Kalenderjahr abziehbar. Ein ande-
rer Arbeitsplatz ist jeder Arbeitsplatz, der zur 
Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet 
ist.

Dem Finanzgericht des Landes Sachsen An-
halt lag folgender Fall zur Entscheidung vor: 
Ein Logopäde übte seine Tätigkeit in ange-
mieteten Räumen aus. Die Praxis war 47 km 
von der Wohnung entfernt, die Fahrzeit von 
der Wohnung zur Praxis betrug ca. 45 Mi-
nuten. In seiner Steuererklärung machte der 
Logopäde Aufwendungen für sein häusli-
ches Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt 
erkannte diese Arbeitszimmeraufwendun-

E I N K O M M E N S T E U E R

gen nicht an und vertrat die Auffassung, 
dass in der Praxis noch ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung stehe.

Das Finanzgericht gab dem Logopäden 
Recht: Ist wegen der weiten Entfernung und 
der hohen Fahrzeit einem Selbstständigen 
nicht zuzumuten, die Praxisräume außerhalb 
der Öffnungszeiten der Praxis zur Erledi-
gung von Büroarbeiten aufzusuchen, ist ein 
Abzug der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer bis zu 1.250 € möglich. Im 
entschiedenen Fall kam hinzu, dass die Pra-
xisräume nur eingeschränkt für die Erledi-
gung von Büroarbeiten geeignet waren.

Der Bundesfinanzhof wird abschließend 
entscheiden.
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Übertragung der § 6b Rücklage vor 
Fertigstellung des Ersatzwirtschaftsguts 
möglich

Eine steuerfreie Rücklage darf auch in einem 
Wirtschaftsjahr vor der Fertigstellung des 
Ersatzwirtschaftsguts auf einen anderen Be-
trieb desselben Steuerpflichtigen übertragen 
werden.

Die Inhaber eines landwirtschaftlichen 
Betriebs waren daneben Gesellschafter 
einer Kommanditgesellschaft (KG), die ein 
Grundstück als Sonderbetriebsvermögen 
bilanzierte. 2005 wurden Grundstücke des 
landwirtschaftlichen Betriebs veräußert; für 
den Gewinn bildeten die Landwirte eine 
Rücklage nach § 6b Einkommensteuerge-
setz. Der Ausweis der Rücklage erfolgte in 

E I N K O M M E N S T E U E R

der Sonderbilanz der KG. Im Folgejahr wur-
de sie auf die Anschaffungskosten eines erst 
2007 fertiggestellten Gebäudes übertragen. 
Nach Auffassung des Finanzamts war diese 
Übertragung vor Fertigstellung des Ersatz-
wirtschaftsguts nicht zulässig.

Das Finanzgericht Münster hat dagegen 
entschieden, dass die anders lautende 
Verwaltungsauffassung keine gesetzliche 
Grundlage hat.

Zudem ist die Übertragung von stillen Re-
serven aus einem Veräußerungsgewinn im 
land-und forstwirtschaftlichen Bereich auf 
einen Gewerbebetrieb möglich.

Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschlie-
ßend entscheiden.
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Ist die Investition im Sonderbetriebsver-
mögen für im Gesamthandsvermögen 
beantragten Investitionsabzugsbetrag 
unschädlich?

Steuerpflichtige können für künftige An-
schaffungs  oder Herstellungskosten von 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens einen gewinnmin-
dernden Investitionsabzugsbetrag geltend 
machen. Er beträgt 40 % der voraussichtli-
chen Anschaffungs  oder Herstellungskos-
ten. Spätestens nach drei Jahren muss die 
Investition getätigt worden sein, sonst wird 
der Gewinn rückwirkend um den geltend 
gemachten Investitionsabzugsbetrag erhöht.

In einem vom Finanzgericht Baden Würt-
temberg entschiedenen Fall hatte eine 
Personengesellschaft 2007 einen Investiti-

onsabzugsbetrag geltend gemacht, der den 
Gewinn in der Gesamthandsbilanz gemin-
dert hatte. Das Wirtschaftsgut wurde 2010 
aber durch einen der Gesellschafter ange-
schafft. Das Finanzamt erhöhte rückwirkend 
den Gewinn 2007, weil nicht die Gesellschaft 
das Wirtschaftsgut angeschafft hatte. Das 
Gericht entschied, dass es unschädlich ist, 
wenn der Gesellschafter das Wirtschaftsgut 
anschafft, weil es zu seinem sog. Sonderbe-
triebsvermögen gehört. Weil Revision gegen 
dieses Urteil eingelegt wurde, muss der Bun-
desfinanzhof abschließend entscheiden.

Tipp: Beabsichtigt ein Mitunternehmer 
Investitionen, die zu seinem Sonderbetriebs-
vermögen gehören, kann er problemlos ihm 
zuzurechnende Investitionsabzugsbeträge 
als „Sonderbetriebsabzugsbetrag“ geltend 
machen.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Anforderungen an zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Rechnungen

Beide Umsatzsteuersenate des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) haben Vorabentscheidungs-
ersuchen an den Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH) gerichtet, um die 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Rechnung zu klären, die den Leistungsemp-
fänger zum Vorsteuerabzug berechtigen.

Im Kern geht es um die Fragen, ob die 
Anschrift eines „Briefkastensitzes“ ausreicht. 
Es erscheint beiden Senaten als klärungs-
bedürftig, ob die „vollständige Anschrift“ 
bereits genügt, wenn eine postalische 
Erreichbarkeit gewährleistet ist oder ob 
diejenige Anschrift erforderlich ist, unter der 
die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden 
Unternehmers ausgeübt wird.

Der BFH ist nicht sicher, ob seine bisherige 
Rechtsprechung im Widerspruch zur Recht-
sprechung des EuGH steht.

U M S AT Z S T E U E R

Keine Grunderwerbsteuerbefreiung bei 
Teilung eines Nachlasses, soweit dabei 
Grundstücke auf Nichterben übertragen 
werden

Überträgt ein Miterbe seinen Erbteil auf eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), wird 
diese zwar Mitglied der Erbengemeinschaft, 
nicht aber Miterbin. Wird die Erbengemein-
schaft anschließend geteilt und wird dabei 
ein Grundstück von der Erbengemeinschaft 
auf die GbR übertragen, ist die Grundstücks-
übertragung nicht von der Grunderwerb-
steuer befreit. Voraussetzung für die Grun-
derwerbsteuerbefreiung ist nämlich, dass ein 
zum Nachlass gehörendes Grundstück von 
einem (oder mehreren) Miterben erworben 
wird.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Hamburg)

G R U N D E R W E R B S T E U E R
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Ansprüche eines Arbeitnehmers bei 
Einbehaltung von Sozialversicherungs-
beiträgen

Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeit-
geber – nach Meinung des Arbeitnehmers 
zu Unrecht – an die Einzugsstelle abgeführt 
hat, kann der Arbeitnehmer nur von dieser, 
nicht von dem Arbeitgeber zurückfordern.
So entschied der Bundesfinanzhof (BFH) im 
Fall eines Lehrers, dessen für Mehrarbeit ge-
führtes Arbeitszeitkonto nach Rentenbeginn 
ausgezahlt werden sollte. Bis dahin stand 
ihm eine jährliche Verzinsung von 5 % zu, 
für die der Arbeitgeber Sozialversicherungs-
beiträge abführte. Der Arbeitnehmer sah 
dies als rechtswidrig an und verklagte den 
Arbeitgeber auf Zahlung des einbehaltenen 
Betrags.

A R B E I T S R E C H T

Der BFH sah dafür keine Rechtsgrundla-
ge. Der Arbeitgeber erfüllt mit Abzug und 
Abführung von Lohnbestandteilen seine 
Zahlungspflicht gegenüber dem Arbeitneh-
mer. Anders ist es nur, wenn zum Zeitpunkt 
des Abzugs eindeutig erkennbar ist, dass 
eine Pflicht zum Abzug nicht bestand. Dies 
war hier nicht der Fall, da die Rechtslage zu 
diesem Zeitpunkt ungeklärt war.

Die Tatsache, dass der Arbeitgeber sich 
nicht vor dem Einbehalt der Beiträge bei der 
zuständigen Stelle nach dem Bestehen der 
Beitragspflicht für Zinsen erkundigt hat, führt 
mangels Kausalität nicht zu einem Scha-
densersatzanspruch, da nicht ohne Weite-
res angenommen werden kann, dass eine 
Erkundigung dazu geführt hätte, dass das 
Land den Einbehalt unterlassen hätte.
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Kündigungsverzicht des Arbeitgebers 
durch Erteilung einer Abmahnung nur 
in eindeutigen Fällen

Die Erteilung einer Abmahnung kann re-
gelmäßig als stillschweigender Verzicht des 
Arbeitgebers auf eine Kündigung des Ar-
beitnehmers angesehen werden. Dies gilt 
nach einer Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts allerdings nicht, wenn sich aus dem 
Wortlaut seiner Äußerungen oder aus den 
Umständen ergibt, dass der Arbeitgeber die 
Angelegenheit mit der Erklärung oder der 
Abmahnung noch nicht als erledigt ansieht.

So lag es im Falle einer Arbeitnehmerin, 
die sich in E-Mails an den Vorstandsvor-
sitzenden ihres Unternehmens und ihren 
unmittelbaren Vorgesetzten über die an-
geblich diskriminierenden Verhaltensweisen 
der beiden beschwert und dabei aus Sicht 
ihrer Arbeitgeberin unzutreffende Verglei-
che und Behauptungen aufgestellt hatte. 
Diese Nachrichten machte sie auch anderen 
Betriebsangehörigen zugänglich. Das Unter-
nehmen teilte der Arbeitnehmerin schriftlich 
mit, sie habe mit diesen Vergleichen und Be-
hauptungen arbeitsrechtliche Kündigungs-
gründe geliefert. Zugleich forderte das 
Unternehmen sie auf, alle von ihr gemachten 
Vergleiche und aufgestellten Behauptungen 
gegenüber den von ihr informierten Per-
sonen schriftlich bis zu einem bestimmten 
Termin zurückzunehmen. Des Weiteren wur-
de die Arbeitnehmerin aufgefordert, sich bei 

den betroffenen Personen schriftlich unter 
qualifizierter Zurücknahme der Behauptun-
gen bis zum selben Stichtag zu entschuldi-
gen. Sollten, so teilte die Arbeitgeberin der 
Arbeitnehmerin in demselben Schreiben mit, 
derartige oder sinngemäß gleiche Äuße-
rungen von ihr wiederholt werden oder 
sollte keine Rücknahme erfolgen, werde die 
Arbeitgeberin arbeitsrechtliche Maßnahmen 
einleiten, die bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses gehen können. Bis zur 
endgültigen Klärung des Vorgangs werde 
die Arbeitnehmerin widerruflich unter Fort-
zahlung der Bezüge von der Arbeit freige-
stellt.

Als es nicht zu einer Einigung mit der Ar-
beitnehmerin kam, kündigte das Unterneh-
men ihr. Im anschließenden Kündigungs-
schutzprozess berief sich die Arbeitnehmerin 
darauf, ihr Arbeitsverhältnis habe von der 
Arbeitgeberin nicht mehr wirksam gekün-
digt werden dürfen, weil das Unternehmen 
sie mit den oben wiedergegebenen Aus-
führungen bereits abgemahnt habe, was 
einen stillschweigenden Kündigungsverzicht 
bedeute. Die Vorinstanzen gaben der Klage 
der Arbeitnehmerin statt. Dieser Rechts-
aufassung folgte das Bundesarbeitsgericht 
allerdings nicht. Das Schreiben der Arbeitge-
berin sei weder als Abmahnung bezeichnet 
noch als solche formuliert. Die Aufforderung 
zur Stellungnahme habe erkennbar dazu 
gedient, der Klägerin vor einer abschließen-
den Bewertung noch Gelegenheit zu einer 

A R B E I T S R E C H T
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Entschuldigung und damit zur Abmilderung 
der Vorwürfe zu geben. Auch die widerruf-
liche Freistellung von der Arbeit sei lediglich 
„bis zur endgültigen Klärung des Vorgangs“ 
erfolgt und habe deshalb nicht als ab-
schließende Reaktion auf das beanstandete 
Verhalten verstanden werden können. Das 
Bundesarbeitsgericht verwies die Sache zur 
weiteren Sachverhaltsaufklärung an das Lan-
desarbeitsgericht zurück.

A R B E I T S R E C H T

Anrechnung von Sonderzahlungen auf 
den gesetzlichen Mindestlohn

Wird mit Sonderzahlungen die Arbeitsleis-
tung vergütet, können sie auf den Mindest-
lohn angerechnet werden.

Der Arbeitgeber muss für jede geleistete 
Arbeitsstunde den Mindestlohn zahlen. Et-
was anderes gilt nur, wenn Zahlungen ohne 
Rücksicht auf die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers oder aufgrund einer besonderen 
Zweckbestimmung erbracht werden.

In einem vom Bundesarbeitsgericht ent-
schiedenen Fall erhielt eine Arbeitnehmerin 
laut Arbeitsvertrag einen Stundenlohn von 
weniger als 8,50 €. Daneben waren vertrag-
lich bestimmte Lohnzuschläge sowie Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld vorgesehen, die 
aufgrund einer Betriebsvereinbarung zu je 
1/12 mit dem monatlichen Gehalt ausgezahlt 

wurden. Die Arbeitnehmerin meinte, dass 
Monatsgehalt und Sonderzahlungen auf der 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns gezahlt 
werden müssten.

Nach Auffassung des Gerichts können diese 
Zahlungen als Entgelt für die Arbeitsleistung 
auf den gesetzlichen Mindestlohn angerech-
net werden. Der gesetzliche Mindestlohn 
verändert die bisherigen Anspruchsgrund-
lagen nicht, sondern tritt als eigenständiger 
Anspruch daneben. Durch die vorbehaltlos 
und unwiderruflich in jedem Kalendermonat 
zu 1/12 geleisteten Jahressonderzahlungen 
sei der Mindestlohnanspruch erfüllt.
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Kein Anspruch auf  
„Urlaub vom Pflegekind“

In einem vom Arbeitsgericht Bonn entschie-
denen Fall nahm eine Mitarbeiterin einer 
Jugendorganisation ihren Arbeitgeber auf 
Zahlung von Urlaubsabgeltung in Anspruch. 
Laut Arbeitsvertrag bestand die Arbeit der 
Mitarbeiterin im Wesentlichen darin, orga-
nisatorische Tätigkeiten in Zusammenhang 
mit der Betreuung von Pflegekindern (z. B. 
Verwaltungsaufgaben) und sonstige sich aus 
der pädagogischen Arbeit mit Kindern erge-
bende Aufgaben wahrzunehmen. Daneben 
betreute die Mitarbeiterin in ihrer Familie 
Pflegekinder, die ihr - mit ihrem Einverständ-
nis - durch das Jugendamt zur Vollzeitpflege 
zugewiesen worden waren.

Die Mitarbeiterin vertrat die Auffassung, 
dass ihr während der gesamten Dauer des 

Arbeitsverhältnisses kein Urlaub gewährt 
worden sei, weil sie die Pflegekinder in ihrer 
Familie ununterbrochen habe betreuen 
müssen. Nach Ansicht des Arbeitgebers hat 
er durch die Freistellung von Verwaltungstä-
tigkeiten während der Schulferien der Mitar-
beiterin Urlaub gewährt.

Das Gericht wies die Klage ab. Nach Auf-
fassung des Gerichts wurde Urlaub durch 
Befreiung von der vertraglich geschuldeten 
Leistung, nämlich den Verwaltungstätigkei-
ten gewährt. Nicht zur vertraglich geschul-
deten Leistung gehörte die Betreuung der 
Pflegekinder, für die die Mitarbeiterin neben 
der Arbeitsvergütung ein aus öffentlichen 
Mitteln finanziertes Erziehungsgeld erhalten 
hat.

A R B E I T S R E C H T
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Heizkostenberechnung bei unzutreffen-
der Abrechnung des Vermieters

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass grundsätzlich auch dann der ermittel-
te Verbrauch der Heizkostenabrechnung 
zu Grunde zu legen und nicht allein nach 
der Wohnfläche abzurechnen ist, wenn der 
Vermieter den Verbrauch unter Verstoß 
gegen die Heizkostenverordnung ermittelt 
hat. In einem solchen Fall ist dann allerdings 
eine Kürzung vorzunehmen. Dies ergibt sich 
ebenfalls aus der Heizkostenverordnung. 
Der Kürzungsbetrag berechnet sich dabei 
von dem für den Nutzer in der Abrechnung 
ausgewiesenen Anteil an den gesamten 
Heizkosten.

In dem entschiedenen Fall wurde die in den 
Wohnungen verbrauchte Wärme zum Teil 
durch Wärmemengenzähler oder durch 
Heizkostenverteiler erfasst. Bei den Woh-
nungen, die mit einem Wärmemengenzähler 

ausgestattet waren, minderte der Vermieter 
die im Abrechnungszeitraum verbrauchten 
Kilowattstunden von den vom Versorger 
gelieferten Kilowattstunden. Der verblei-
bende Rest an Kilowattstunden wurde auf 
die mit Heizkostenverteilern ausgestatteten 
Wohnungen umgelegt. Eine Vorerfassung 
des Verbrauchs der mit Heizkostenverteilern 
ausgestatteten Wohnungen wurde nicht vor-
genommen. Der Vermieter kürzte deshalb 
den sich aus der Heizkostenabrechnung für 
den Mieter ergebenden Verbrauchsanteil um 
15 % und zog diesen Betrag von der noch 
offenen Betriebskostenabrechnung ab.

Nach Ansicht des Gerichts hätte der Vermie-
ter die auf den Mieter entfallenden gesam-
ten Kosten um 15 % kürzen müssen, d. h. die 
Kürzung ist von dem gesamten Kostenanteil 
vorzunehmen, der nach der verordnungs-
widrigen Verteilung auf den Nutzer entfallen 
soll.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Verjährung von Mängelansprüchen bei 
Dach−Photovoltaikanlagen

Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu 
entscheiden, ob bei einer auf dem Dach 
einer Tennishalle nachträglich errichteten 
Photovoltaikanlage, die mit der Halle fest 
verbunden war, die „kurze“ zweijährige Ver-
jährungsfrist oder die für Bauwerke gelten-
de „lange“ Verjährungsfrist von fünf Jahren 
gilt. Nach Auffassung des Gerichts findet in 
einem solchen Fall die fünfjährige Verjäh-
rungsfrist Anwendung.

In dem entschiedenen Fall beauftragte die 
Betreiberin einer Tennishalle ein Unterneh-
men mit der Errichtung einer Photovoltaik-
anlage auf dem Dach der Halle. Die Anlage 
wurde mittels einer Unterkonstruktion mit 
dem Dach fest verbunden. Die Auftrag-
geberin der Arbeiten rügte die zu geringe 
Leistung und verlangte eine Minderung des 

Z I V I L R E C H T

Kaufpreises um 25 % der Nettovergütung. 
Der Unternehmer lehnte dies ab mit dem 
Hinweis, dass der Anspruch verjährt sei, da 
die für Bauwerke geltende fünfjährige Ver-
jährungsfrist nicht anwendbar sei.

In seiner Entscheidung berief sich das Ge-
richt auf die ständige Rechtsprechung, 
wonach die lange Verjährungsfrist bei Bau-
werken gilt, wenn das Werk in der Errich-
tung oder grundlegenden Erneuerung eines 
Gebäudes besteht, das Werk in das Gebäu-
de fest eingefügt wird und dem Zweck des 
Gebäudes dient. Dies sei bei der eingebau-
ten Photovoltaikanlage der Fall. Durch die 
verbauten Komponenten sei die Anlage 
mit der Tennishalle so verbunden, dass eine 
Trennung von dem Gebäude nur mit ei-
nem erheblichen Aufwand möglich sei. Der 
Anspruch auf Minderung der Vergütung sei 
somit nicht verjährt.
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Grundsätzlich kein Anspruch auf Ein-
sicht in die Steuerakten

Bei einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
begehrte ein Unternehmen Einsicht in die 
Steuerakte, die ihm zunächst verwehrt wur-
de und im Rahmen des Einspruchsverfah-
rens nur zum Teil gewährt wurde. Im danach 
folgenden Klageverfahren entschied das Fi-
nanzgericht (FG) München, dass es sich um 
eine behördliche Ermessensentscheidung 
handele und das Finanzamt nicht verpflich-
tet sei, Akten oder Aktenteile dem Gericht 
zu übermitteln, um deren Einsichtnahme im 
Verfahren gestritten wird. Das Gericht könne 
eine behördliche Ermessensentscheidung 
über die Gewährung einer Akteneinsicht nur 
daraufhin überprüfen, ob die Grenze des 

V E R FA H R E N S R E C H T

Ermessens der Behörde überschritten oder 
ob dieses Ermessen in nicht entsprechender 
Weise ausgeübt wurde.

Das FG stützte seine Entscheidung darauf, 
dass in der Abgabenordnung das Verfah-
rensrecht keine Regelung enthalte, die dem 
Steuerpflichtigen ein Recht auf die Einsicht 
in die Steuerakten einräumt. Dem nachsu-
chenden Steuerpflichtigen stehe aber ein 
Anspruch auf pflichtgemäßes Ermessen der 
Behörde zu.

Das FG leitete daraus ab, dass eine Akte-
neinsicht im steuerlichen Verwaltungsver-
fahren überhaupt nicht vorgesehen sei und 
dass die Akteneinsicht nur in Ausnahmefäl-
len in Frage kommt.
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Nachzahlungszinsen von 6 % p. a. in 
2013 nicht verfassungswidrig

Das Finanzgericht Düsseldorf hat keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 
Höhe der Nachzahlungszinsen von 6 % p. a. 
für den Zeitraum April bis Juli 2013. Die Zins-
höhe bilde noch die wirtschaftliche Realität 
ab, wie ein Vergleich mit dem Neugeschäft 
deutscher Banken für Kredite mit privaten 
Haushalten zeige. Im zugrunde liegenden 
Fall befürchtete ein selbstständig Tätiger eine 
erhebliche Steuernachzahlung für das Jahr 
2011. Seine Einkommensteuererklärung für 
2011 gab er Ende 2012 ab. Bis zum Beginn 
des Zinslaufes am 01.04.2013 hatte das 
Finanzamt noch keine Veranlagung vorge-
nommen. Daher leistete er Mitte Juli 2013 

V E R FA H R E N S R E C H T

eine freiwillige Zahlung an das Finanzamt. 
Dieses versandte im September 2013 den 
Einkommensteuerbescheid 2011 und setzte 
Nachzahlungszinsen von 11.000 € fest. Im 
Einspruchsverfahren erließ das Finanzamt 
noch die Nachzahlungszinsen für die Mona-
te August und September, lehnte aber einen 
Erlass für die anderen Monate ab. Zu Recht, 
wie das Gericht entschied. Zum einen sei 
die Zinshöhe nicht verfassungswidrig. Zum 
anderen sei der Finanzverwaltung zuzu-
stimmen, dass eine freiwillige Zahlung nach 
Beginn des Zinslaufs nur für volle Monate 
zu einem Erlass führen kann. Daher konnten 
auch Nachzahlungszinsen für April bis Juli 
2013 festgesetzt werden. Der Bundesfinanz-
hof muss abschließend entscheiden.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Rechtmäßigkeit der Festsetzung von 
Hinterziehungszinsen auf Einkommen-
steuervorauszahlungen

Den objektiven Tatbestand einer Steuerhin-
terziehung erfüllt, wer seine Steuerzahlun-
gen nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig leistet. Das gilt nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Münster auch für zu niedrig 
festgesetzte Einkommensteuer-Vorauszah-
lungen aufgrund von falschen Angaben des 
Steuerzahlers.

Dem Urteil lag der Fall zugrunde, dass ein 
Steuerzahler dem Finanzamt seine Ein-
künfte aus Kapitalvermögen verschwiegen 
hatte. Dadurch wurden seine laufenden 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen nicht 
zutreffend festgesetzt. Das hat er billigend 
in Kauf genommen. In diesem Verhalten 
ist eine Steuerhinterziehung zu sehen. Sie 
liegt nicht nur dann vor, wenn aufgrund von 
verschwiegenen Einkünften eine falsche 
Einkommensteuererklärung abgegeben und 
darauf die Steuer zu niedrig festgesetzt wur-
de. Bereits mit der Festsetzung zu niedriger 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen ist der 
Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt. 
Damit liegen die Voraussetzungen zur Fest-
setzung von Hinterziehungszinsen vor.

Hinweis: Seit Einführung der Abgeltung-
steuer 2009 müssen Kapitalerträge in der 
Regel nur angegeben werden, soweit sie 
nicht der Abgeltungsteuer unterliegen.

Keine „Verschiebung“ von Sozialhilfe-
empfängern in die gesetzliche Kranken-
versicherung

Sozialhilfe umfasst Leistungen für Menschen, 
die nicht erwerbsfähig und nicht in der Lage 
sind, für ihren Lebensunterhalt selbst auf-
zukommen. Zu diesen Hilfen zum Lebens-
unterhalt gehört u. a. die Übernahme der 
Kranken  und Pflegeversicherungsbeiträge 
durch das Sozialamt. Diese Hilfen zur Ge-
sundheit werden vom Sozialamt nur ge-
währt, soweit nicht Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung, einer privaten 
Krankenversicherung oder anderer Sozial-
leistungsträger in Anspruch genommen wer-
den können.

In einem vom Landessozialgericht Baden 
Württemberg entschiedenen Verfahren war 
streitig, wer bei Sozialhilfeempfängern für 
die Krankenbehandlungskosten zuständig 
ist, das Sozialamt oder die Krankenkasse. 
Das Gericht hat entschieden, dass ein So-
zialhilfeempfänger, der Hilfeleistungen im 
Krankheitsfall vom Sozialamt erhält, nur un-
ter engen Voraussetzungen vom Sozialamt 
in die Versicherungspflicht bei den gesetz-
lichen Krankenkassen überwiesen werden 
kann. Im Urteilsfall hatte das Sozialamt eine 
fehlerhafte Berechnung vorgenommen, die 
Sozialhilfe aufgehoben und die betroffene 
Rentnerin bei der AOK angemeldet. Die 
AOK weigerte sich, die Frau aufzunehmen 
und pochte auf die fortbestehende Zustän-



23I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

digkeit des Sozialamts. Das Landessozial-
gericht folgte der Auffassung der AOK und 
verpflichtete das Sozialamt, die Kosten für 
Hilfeleistungen im Krankheitsfall der Rentne-
rin weiterhin zu übernehmen.

Das Bundessozialgericht muss wahrschein-
lich abschließend entscheiden.

W I R T S C H A F T S R E C H T

Zusammenschluss von Rechtsanwälten 
mit Ärzten und Apothekern zu einer 
Partnerschaftsgesellschaft möglich

Rechtsanwälte dürfen sich mit Ärzten und 
Apothekern jedenfalls dann in der Rechts-
form einer Partnerschaftsgesellschaft zu-
sammenschließen, wenn die beteiligten 
Ärzte dort keine Heilkunde am Menschen 
ausüben, sondern gutachterlich tätig wer-
den, und wenn die beteiligten Apotheker im 
Rahmen der Gesellschaft keine Apotheke 
betreiben, sondern eine gutachterliche und 
fachlich beratende Tätigkeit. Dies hat nun 

der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, 
nachdem das Bundesverfassungsgericht 
eine Vorschrift im anwaltlichen Berufsrecht 
für verfassungswidrig erklärt hatte, die es 
Rechtsanwälten versagte, sich in der Rechts-
form einer Partnerschaftsgesellschaft mit 
anderen Personen als Mitgliedern einer 
Rechtsanwaltskammer oder der Patentan-
waltskammer, mit Steuerberatern, Steuer-
bevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und 
vereidigten Buchprüfern zu verbinden. Der 
BGH wies das Registergericht an, die bean-
tragte Eintragung der betreffenden Partner-
schaftsgesellschaft nunmehr vorzunehmen.
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